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Kathrin Rösel MdB   
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde, 

die voraussichtlich letzte Sitzungswoche der 
Legislaturperiode liegt hinter uns. 

Neben vielen wichtigen Diskussionen und 
Abstimmungen hat uns vor allem ein Thema 

bewegt: das ist die von der SPD, den Grünen und 
den Linken erzwungene Abstimmung zur 

Öffnung der Ehe auch für homosexuelle Paare. 
Für mich stellt das Verhalten der SPD einen klaren 

Bruch der Koalition dar und macht deutlich, dass 
eine Partei, die derart unzuverlässig ist, nicht das 

Format hat, Verantwortung für unser Land zu 
übernehmen. Hier wird mit einem sensiblen 

Thema Wahlkampf gemacht. Das wird weder der 
Thematik noch den betroffenen Menschen 

gerecht. 

Ich habe der Öffnung der Ehe übrigens nicht 

zugestimmt. Hierzu lesen Sie bitte meine 
ausführliche Stellungnahme im Anhang. Diese 

ist ebenso auf meiner Homepage und auf meiner 
Facebook-Seite nachzulesen.  

Auslandseinsatz der Bundeswehr  

In namentlicher Abstimmung haben wir uns für 
die Fortsetzung der Beteiligung deutscher 

Streitkräfte an der Operation SOPHIA 
ausgesprochen. Der Einsatz erfolgt im Rahmen 

der Gesamtstrategie der EU zur Bekämpfung der 
kriminellen Aktivitäten der Menschenschleuser 

im Mittelmeer. Die personelle Obergrenze 
verbleibt unverändert bei 950 Soldaten.  

Ebenso haben wir für die Verlängerung der 

Beteiligung deutscher Soldaten an der Mission 

der Vereinten Nationen im Libanon gestimmt. 
Angesichts der grenznah in Syrien geführten 

Kämpfe sind die UNIFIL-Truppen ein wichtiges 
Instrument zur Sicherung und Stabilität des 
Libanon.  

Netzwerkdurchsetzungsgesetz 

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der 

Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken 
schaffen wir die Grundlage dafür, dass Betreiber 
großer sozialer Netzwerke effektiver ihrer schon 

existierenden Pflicht nachkommen, bei Kenntnis 
rechtswidrige Inhalte zu löschen. Dort, wo 

Rechtsverletzungen nicht auf den ersten Blick klar 

sind, haben Unternehmen mehr Zeit zur 
Bearbeitung. Nach dem Vorbild des 

Jugendmedienschutzes können Plattformen 
unabhängige Entscheidungseinrichtungen ein-

binden. Sanktioniert wird, wenn kein wirksames 
Beschwerdemanagement errichtet wird. Auch 

schaffen wir einen durchsetzbaren Anspruch auf 

Feststellung der Identität des Verletzers. Wir 

müssen dem Prinzip Geltung verschaffen, nach 
dem in der virtuellen Welt die gleichen Regeln 

gelten wie in der realen.  

Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz 

Mit dem Gesetzentwurf erweitern wir die 

Nutzung von urheberrechtlich geschützten 

Werken für die Zwecke von Bildung und 

Wissenschaft. Zum Beispiel können Schüler und 
Studenten nun Inhalte oder Kopien von 

wissenschaftlichen Werken im Umfang von 15% 

des Werkes ohne Erlaubnis des Rechteinhabers 

nutzen. Als Ausgleich ist eine angemessene 
Vergütung zu zahlen, die über eine Verwertungs-

gesellschaft geltend gemacht werden kann. Es 
gilt, die Vielfalt wissenschaftlicher Verlage zu 

erhalten und ihnen marktwirtschaftliche 
Instrumente an die Hand zu geben. Daher haben 

wir die jetzige neue Regelung bewusst auf fünf 
Jahre befristet, damit zwischen Verlagen und 

Universitäten bis dahin eine zentrale 
Lizenzplattform entwickelt werden kann.  
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Strafbarkeit nicht genehmigter Kraftfahrzeug-

rennen im Straßenverkehr  

Wir haben ein Gesetz verabschiedet, mit dem wir 
die Veranstaltung von illegalen Straßenrennen 

sowie die Teilnahme daran unter Strafe stellen. 
Bisher sind illegale Straßenrennen nur als 

Ordnungswidrigkeit verfolgbar, was den damit 
verbundenen erheblichen Gefahren für 

unbeteiligte Passanten und andere Verkehrs-
teilnehmer nicht gerecht wird. Mit dem 

Gesetzentwurf erfassen wir fortan auch das 
Problem der „Einzelraser“, die das Leben anderer 

Verkehrsteilnehmer erheblich riskieren.  

Wohnungseinbruchsdiebstahl  

Zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität 

haben wir das Strafrecht verschärft und die 

Befugnisse der Strafermittlungsbehörden ausge-

weitet. Künftig werden wir den Einbruch in eine 

dauerhaft genutzte Privatwohnung härter 

ahnden. Er sieht durch die Einführung eines neuen 

Straftatbestandes Freiheitsstrafen von mindes-

tens einem Jahr und bis zu zehn Jahre vor. 

Dadurch wird Wohnungseinbruchsdiebstahl 

künftig ausnahmslos  als Verbrechen gewertet.  

Genehmigungen durch das Familiengericht 

Mit diesem Gesetz dürfen bestimmte freiheits-

entziehende Maßnahmen bei Minderjährigen im 

Interesse des Kindesschutzes nur nach der 

Genehmigung des Familiengerichts durch-

geführt werden. Eine solche Genehmigungs-

pflicht besteht derzeit nur für freiheitsentzieh-

ende Unterbringungen, nicht aber für sonstige 

Maßnahmen, wie zum Beispiel Fixierungen. 

Daneben muss wie bisher selbstverständlich die 

Zustimmung der Eltern vorliegen.  

Faire Lösung für Stromnetzkosten 

Der Bundestag hat beschlossen, die Stromnetz-

entgelte der vier Übertragungsnetze in 

Deutschland schrittweise zu vereinheitlichen. 

Damit werden Mehrkosten für die Stromver-

braucher in den nördlichen und östlichen 

Bundesländern verringert. Gleichzeitig sollen 

Zuschüsse aus Netzentgelten an Wind- und 

Solaranlagen (sog. vermiedene Netzentgelte) 

reduziert werden. Energiewende und Netzausbau 

sind gesamtdeutsche Aufgaben. Es ist ein Gebot 

der Fairness, dass die Verbraucher in den 

verschiedenen Teilen unseres Landes auch die 

gleichen Übertragungsnetzentgelte zahlen. 

Und die stromkostenintensive Industrie ist durch 

Regelungen zur Kostenbegrenzung vor 

Überlastungen geschützt. 

Mein Praktikum im Deutschen Bundestag 

Mein Name ist Johanna Bargfrede, ich bin 17 

Jahre alt, 

zurzeit noch 

Schülerin und 

komme aus 

Wittorf.  

Ich habe eine 

Woche lang ein 

Praktikum bei 

unserer 

Bundestagsabgeordneten im Deutschen 

Bundestag gemacht und dabei unter anderem 

Sitzungen des Ausschusses für Recht und 

Verbraucherschutz sowie Plenarsitzungen 

besucht. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, 

einige Bundesministerien zu besichtigen, wie zum 

Beispiel das Bundesinnenministerium und das 

Bundesministerium für Verteidigung, wo ich sehr 

viele interessante Informationen erhalten habe. 

Zudem habe ich an einigen Führungen 

teilgenommen, unter anderem durch das 

Reichstagsgebäude selbst, aber auch durch das 

ARD-Hauptstadtstudio. Nächste Woche werde 

ich dann noch mit Frau Rösel im Wahlkreis 

unterwegs sein. 

In der nächsten Woche… 

…startet die sogenannte parlamentarische 

Sommerpause, die für mich jedoch keinesfalls 

eine Pause sein wird! Ich freue mich auf zahlreiche 

Besuche in Einrichtungen, Unternehmen und 

Hausbesuche im Heidekreis und Rotenburg.  

Ich beginne meine „Kathrin unterwegs“-Tour 

nächste Woche im Geburtshaus in Walsrode, in 

Fintel, Soltau und besuche den Riethagenhof in 

Hodenhagen. Ich freue mich, Sie zu treffen! 

 

 

Ihre  

 

Kathrin Rösel MdB 


